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Standort der Schmiede  
(historische Karte und BayernAtlas  
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Der Dorfschmied 
Quelle: Drexler Toni, ĂDas Anwesen beim Schmied in Hºrbachñ, Geschichte einer Dorfschmiede, 

Katalog zur Ausstellung vom 12.-26.09.1993 im Schmiedeanwesen Hörbach, Luttenwanger Straße 

2, Seite 9ff 

 

Soziale und rechtliche Stellung 
Das wohl älteste Handwerk auf dem Dorf übte der Schmied aus, da er über spezielle Kenntnisse 

und besondere Vorrichtungen verfügen mußte. Der ansonsten weitgehend autarke Bauer fertigte 

ursprünglich die meisten seiner Arbeitsgeräte selbst, nur das Schmieden von Eisen war von jeher 

einem dafür spezialisierten Handwerker vorbehalten. Dadurch kam dem Schmied auch eine Son-

derstellung im Dorf zu. 

 

Die Gmain 
Die Schmiede stand auf dem Grund der Gemeinde. Vor der Bildung der Gemeinden, 1818, war 

dies Grund der ĂGmainñ. In der Bevºlkerung begrenzte gemeinschaftliche, meist wirtschaftliche An-

gelegenheiten selbstªndig. Die Dorfgemeinschaft wªhlte die ĂDorfviererñ. Die Bewirtschaftung der 

unverteilten Gemeindegründe (Allmende) und der brachliegenden Felder (Dreifelderwirtschaft) 

wurde von der Gmain-Versammlung geregelt. Dazu gehörte auch die Feldschadens- und Grenz-

schieds-gerichtsbarkeit. Dar¿ber hinaus legte die Gmain auch die Rechtsverhªltnisse der ĂEhaftenñ 

fest 

Eine herausragende Stellung innerhalb der Gmain nahm dabei die Schmiede ein. In ihr traf man 

sich und hielt die Gmain-Versammlungen ab. Gemeindliche Bekanntmachungen wurden sogar vor 

ca. 40 Jahren noch in der Dorfschmiede bekanntgegeben (so z.B. in Tegernbach). Erst 1952 wur-

den die Rechte der alten Dorf-Gmain mit dem Inkrafttreten der Gemeinde-Ordnung in Bayern ab-

gelöst. 

Einer der ältesten Belege für diese besondere Stellung der Dorfschmiede als weltlicher Mittelpunkt 

des alten Dorfes ist in der Gmain-Ordnung von Wildenroth aus dem Jahre 1594 erhalten. Sie sei 

hier auszugsweise wiedergegeben: 

Ăé7) Wenn man eine Gmain hat, soll Jedermann dazu angesagt werden und Jedermann erschei-

nen. Wo nicht ï wenn ihrer 12 Mann dabei sind ï soll, was die decretieren, von den Andern gehal-

ten werden. Auch soll fortan die Gmain nur bei Tag und an keinem anderen Orte, als der Schmid-

ten oder im Wirtshause gehalten werden.ñ 

 

Die Schmiedewerkstatt und ihr Inventar 
In der Regel waren fr¿her die ĂSchmittenñ nicht mit dem Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Hand-

werkers verbunden, sondern standen aus Brandschutzgründen allein. Solche einzelstehenden 

Schmieden sind in fast allen Nachbarorten zu finden. Eine wichtige Voraussetzung für den Stand-

ort einer Schmiede war auch die Nähe zum Wasser. Es wurde zum Abkühlen des geschmiedeten 

Eisens benötigt. Bis ca. 1930 lag die Schmiede von Althegnenberg in der Nähe des Burggrabens, 

der bis dahin den Burgberg auf dem die Bergkapelle steht, umschloss. 
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Die Schmiedewerkstätten waren bescheidene Zweckbauten mit nur wenigen fest eingebauten Ein-

richtungsgegenständen. Hierzu gehörten der Amboß, die Esse mit offenem Kamin und der Blase-

balg, der meist mit dem Fuß über einen Kettzug betätigt werden konnte, da der Schmied bei seiner 

Arbeit beide Hände frei haben mußte. Später kamen noch ein Federhammer, der über eine Trans-

mission von einem Elektromotor betrieben wurde und ein großer Standbohrer hinzu. Auf dem Am-

boß, der ein Gewicht von mehreren Zentnern hatte, brachte der Schmied durch Stauchen und 

Breiten das rotglühende Eisen in die von ihm gewünschte Form. Die wichtigsten Werkzeuge dabei 

waren verschiedene Hämmer und Zangen.  
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Die Arbeit 
Quelle: Drexler Toni, ĂDas Anwesen beim Schmied in Hºr-

bachñ, Geschichte einer Dorfschmiede, Katalog zur Ausstel-

lung vom 12.-26.09.1993 im Schmiedeanwesen Hörbach, 

Luttenwanger Straße 2, Seite 11ff  

 

Das Schmiedehandwerk ist wohl eines der am engsten mit 

dem bäuerlichen Hofwesen verbundene Handwerk. Es war 

der erste Handwerkszweig, der auf dem Lande gewerblich 

betrieben wurde. Allein aus der Tatsache, daß nahezu jeder 

Dorfbewohner immer wieder auf den Meister von Hammer, 

Ambos und Zange angewiesen war, ergab sich, daß der 

Schmied meist ein hochangesehenes Mitglied der dörfli-

chen Gemeinschaft war.  

Von der sprichwörtlichen Kraft des Schmiedes berichtet der 

folgende alte Handwerksreim: 

 ĂDer Teufel wolltó oh Jammer 

einst einen Schmied verdamma. 

Der Schmied nahm einen Hammer 

und schlug den Teufel zôamma. 

Seither weiÇ es die ganze Hºlló 

der Schmied, der ist ein wildó Gesell!ñ 

 

Der Hufschmied 
Die wichtigste Arbeit des Schmiedes auf dem Dorf war das Beschlagen der Rösser und Ochsen. 

Der Hufbeschlag spielt sich heute wie damals folgendermaßen ab: 

Der Bauer kommt mit seinem Roß zum Schmied. Dieses wird an einem Ring kurz angebunden. 

Nun nimmt der Bauer den Huf des Pferdes hoch und hält ihn auf seinem Oberschenkel fest. Der 

Schmied reißt das alte Hufeisen ab, beschneidet den Huf und druckt dann das bereits in der richti-

gen Größe vorhandene, noch heiße Hufeisen auf den Huf. Beißender Qualm von verbranntem 

Horn zieht durch die Schmiede.  

Die Eisen werden aus 

Bandeisen geschmiedet 

und sind je nach Roß von 

unterschiedlicher Größe. 

Nach dem Anpassen wird 

das Hufeisen im Wasser 

abgekühlt und anschließend 

mit Hufnägeln von unten auf 

den Huf genagelt. Die an 

der Oberseite des Hufes 

herausstehenden Nägel 

werden umgenietet. Wäh-

rend bei der Hinterhand der 

Bauer den Huf auf seinem 

Oberschenkel festhält, wird 

das Umnieten bei der Vor-

derhand auf dem eigens 

hierfür vorgesehenen 

ĂBockñ durchgef¿hrt.  
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Aufziehen eines Wagenrades  
Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich des Schmiedes war die Zusammenarbeit mit dem Wagner. 

Der Wagner fertigte die Wägen, Kutschen und Holzwerkzeuge. Die notwendigen Beschläge hierfür 

lieferte der Schmied. Bei vielen Werkstücken mußten Wagner und Schmied gemeinsam Hand an-

legen, so z.B. bei der Herstellung eines Wagenrades: 

Das hölzerne Wagenrad wird vom Wagner 

zum Schmied gebracht (der Hörbacher Wag-

ner wohnte nur zwei Häuser weiter). Er legt es 

auf zwei Böcke, wobei es noch auf einer Seite 

durch einen Hacken, der im Boden der 

Schmiede verankert war, gehalten wird. Der 

bereits vorgefertigte Eisenring, dessen Um-

fang 1 ï 2 cm kleiner ist als der des Holzrades, 

wird nun aus dem Feuer geholt, in welchem 

sich durch die Hitzeeinwirkung sein Umfang 

vergrößert hat. Auf der Seite, wo das Wagen-

rad mit dem Hacken festgehalten wird, wird 

der Eisenring zunächst über das Holzrad ge-

legt, durch den Eisenhaken nach oben gehal-

ten und sodann mit speziell hierfür vorgesehe-

nen Haken auf der gegenüberliegenden Seite 

über das Rad gepreßt. Mit dem Hammer wird 

dabei noch etwas nachgeholfen. Sitzt der Ring 

in der Richtigen Paßform auf dem Rad, so wird 

er mit Wasser abgekühlt, dadurch zeiht er sich 

noch stärker auf das Holzrad und gibt diesem 

so die bekannte Stabilität. Schließlich wird er 

mit Nägeln befestigt. 

Um auch die Radnaben entsprechend haltbar 

zu machen, hat der Schmied innen und außen 

jeweils zwei verschieden große Eisenringe ge-

schmiedet, die ebenfalls über die Radnaben 

gepreßt werden und nach dem Abkühlen die-

sen die Festigkeit verleihen, die sie für die Be-

lastung durch die Achse benötigen.  

Darüber hinaus fertigte der Schmied alle Ge-

genstände aus Eisen, die auf dem Dorf Ver-

wendung fanden, angefangen von Nägeln, 

Werkzeugen, Fensterbeschlägen bis zu schön 

verzierten Grabkreuzen.  

Durch den intensiven Umgang mit Pferden wa-

ren viele Schmiede auch in der Tierheilkunde 

bewandert, sodaß diese oft auch noch den 

Tierarzt ersetzen mußten. Im Ehaft-Brief von 

Schmiechen von 1695 ist festgelegt: ĂViertens 

ist er Schmid auch verbunden, wann einer ein 

Roß hat, deme etwas bricht, es seyr bey Tag 

oder nacht, so soll er dazu sehen, und sein 

Bestes thun, so viel Ihme mºglich ist.ñ 
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Die Ehaft-Berufe 
Der Schmied gehörte zu den dörflichen Ehaft-Berufen. Zu den Ehaften, auch Ehehaften genannt, 

zªhlen der Schmied, der Bader, der H¿ter, der M¿ller und der Tafernwirt. Die Bezeichnung Ăehaftñ 

bedeutet Ăgesetzlich, nach dem Gesetz zulªssig, g¿ltig, wahrhaft, echtñ, d.h. einer Leistungspflicht 

des Ehaften stand eine Pflicht zur Inanspruchnahme von der Dorf-Gemeinschaft gegenüber. In 

den Ehaftsbriefen waren die Rechte, Verpflichtungen und Leistungen eines Gewerbes oder Hand-

werks zusammengefaßt. Sie wurden jedes Jahr um Weihnachten erneut verliehen und von der 

Hofmarksherrschaft überwacht. In diesen Ehaftsbriefen warfen auch die Einkünfte der Ehaften 

festgelegt. Es bestand die Verpflichtung, daß jeder Dorfbewohner deren Dienste in Anspruch neh-

men und den Ehaftslohn entrichten mußte. Ehaftbriefe sind seit dem ausgehenden Mittelalter be-

kannt (siehe Auszüge aus den Ehaft-Briefen von Tegernbach und Schmiechen). Diese Berufe un-

terstanden bis zur beginnenden Neuzeit der Oberhoheit des Landesherrn. Im 16. Jahrhundert gin-

gen die Rechte an den Hofmarksherren über. 

 

Ehehafts-Brief von 1687 für die Schmiede von Tegernbach   
(Quelle: Schloßarchiv Hofhegnenberg XXX Nr. 6. Abschrift einer Transkription von Drexler Toni) 

 

Ehehafts Brief. 

Ain Erbare Nachbarschafft, und den Schmidt zu Tegernbach betr. Dat. 9. September 1687 

W C H Friedrich Peter Freiher von und Zue Hegnenberg genant Düx Der Churfürsstl: Drtl: in Bayrn 

Cammerer Kriegs Rhat, und Pfleger zu Schrobenhausen, deß Kayl: gefreythen Gerichts 

Hürschperg Assessor ordinarius, dann Gemeiner Hochlobl. Landschafft mitverortneter Landsteurer 

Rendtambts München. 

Verkhündte hiemit, un in Crafft dises nachdeme in vergangenen Schwedischen Khriegs leufen 

neben andern auch der Ehehafts brief, einer Erbarn nachbarschafft zue Degerbach, dan meine 

Ehehaffts Schmidten, alda betrl. abweeg khommen, und verlohren ganngen. Und also was ain 

thaill von Rechts wegen den andern zeraichen und zuthuen schuldig sein solle, immerdar sich 

stritt, und irrsall erhöben, als ist auf mein beschechens Gl. einwilligen, zwischen, gemelter 

nachbarschafft, unnd dem Michael Bilmiss Ehehaft Schmidt alda, wegen der Ehehaffts arbeith, und 

Ehehafts lohn dargegen, Volgendts abgeredt, und auf ein stet ewigs fried alsdem alten Ehehafts 

brief im fall solcher wider zu handten khommen mechte, ohn nachthaill beschlossen worden, 

Erstlich solle Schmidt, und ein jeder dessen nachkhommen ieden ganzen Paurn, ain halben wagen 

mit neuen, oder alten Eisen zu beschlagen, oder ein alten zufüllen, ainen halb Paurn aber, als Wolf 

Gräyl Widenpaur, und Hannsen Rauschmayr, jeden ain neues oder altes Rad gratis, und 

umbsonst mit als oder neuen Eisen zu ziegen, Und allen insgesambt, die Pflueg zu underhalten 

verbunden sein. 

2nde die Roß gleichfals umbsonsten zue beschlagen, die Huef Negl aber betrl. dem Schmidt zu 

bezallen, oder aber solche anderweittig zu khauffen, Ihnen zu belieben stehen solle. 

3tens ainen loihner, Luixen Ring, Bixen, Khörben, wie auch ain Khüll, oder Zünthen an ain R:v. 

misstgabl, und mist hakhen umb sonst schwaissen. 

Viertens iedem jehrlich ain neuen Schaufl machen, oder alte ausbessern, wie auch ainen hackh zu 

machen, oder alten auszubrennen. 
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fünfftens solle Schmidt in allen obgemelten alleinig sein Handt, und Werkhzeug anlegen, die Paurn 

aber Eisen, Stagel und Kholn selbs beytragen. 

Sechstens ain ieder Schmidt sich gegen denen Ehehaftsunderthonnen, früe und spat, sonderlich in 

der ärndt zue morgens, und mittags, bei der schmidten findten lassen, mit beschlagung der Roß 

ainige Gründe nit brauchen, und durchaus khain Roß ohne Ursach parfus von der schmidten 

gehen lassen, und in allen sich solchergestalten Verhalten, daß man anders gebührendes 

einsehen zethuen  nit Ursach haben muste. 

Siebentens Hingegen Sye Ehehaffts genossen, Ihme Schmidt, und seinen nachkhommen, Jehrlich 

zu Marthini an wolgebuzten schrannen messigem getraidt raichen, Anna Neumayrin vom Hoff, so 

der Schloß Capellen Spilisberg gültbar ist Vier Mezen Zween Vierling Roggen, Adam Lämpel von 

seinem dem Closter Altenmünster gültbaren Hoff Vier mezen Roggen, Hans Paur von seinem dem 

Gottshaus zu Paindlkhürchen stüfftbaren Hoff Vier Mezen Roggen, Hanns Hueber von seinem 

Altominsterischen Hoff Vier Mezen Roggen, Georg Meyger von seinem dem Closter Fürsten Veldt 

gültbaren drey Viertl Hoff drey Mezen drey Vierling Roggen, Veit Sedlmayr so ins Churfrstl. 

Landtgericht Friedberg gehörig, von seinem Hof fünff metzen Roggen, Wolf Gräyl von seinem 

halben Widenhoff zween Mezen zween Vierling Roggen, Hanns Rauschmayr von seinem 

fürstenfeldischen halben Hoff zween Mezen ain Vierling, obgemelte Anna Neumayrin, von der zur 

fruehemess zu Bruck stifftbaren: und von der Altomünsterischen Sölden, wanns über Sommer 

gepauth werden, wie von andern aigen ackhern, von jeder Juchardt ain Vierling Roggen, doch 

solcher gestalten, daß Im fahl ain oder andere aus disen baiden Sölden ainschichtiger weis 

wurden bemayrt, und eingethon werden, es in solchem fahl diese Sölden halber gleich andern 

dergleichen deß Ehehaffts halber solle gehalten werden. 

Acktens von ieder Juchardt aigen, oder herrngonstigen Zuepaus äckhern, als hin, und her 

fahrendten stückhen, wann solche über Sommer Paut werden, sollen Inhaber dem Schmidt zu 

gewohnlicher Marthini Zeit raichen ain Vierling Roggen. 

Neuntens Die Jenige aber so ausser der Ehehafft, und nit selbst mit Mennat Versehen, sondern 

zum ackher Pau frembten Mennaths bedienen müssen, es seyen aigen, oder unaigen, fahrent, 

oder zue ihren güetlen gehörige äckher, von jeder Juchardt, Wann solche yber Sommer gepauet 

werden ain Vierling Roggen, alles Augspurger messerey. 

10tens Solle ieder ganze Paur zweo: ain halber aber ain holzfahrth Ihme Schmidt auf ain halbe 

mail wegs weit thuen. 

11tens Jeder ganzer Paur drey: ain halber anderthalb fueder, s: h: Tunget aus führen. 

12tens Sollen Sye obgemelte Paurn Ihme Schmidt Jehrlich ain Juchardt mit Haaber, und ain 

Juchardt yber Sommer in die Viertte arth Pauen, die Baide halb Paurn aber solches jedesmallen 

Egnen. 

13ten Wann Schmidt Ihnen Paurn ain halben Wagen ziecht, oder alten füllt, Ihme Schmidt ain tag 

zu Essen geben. 

14tens Wann Schmidt ain Wagen Pixt, von ieder neuen Pixen zwen, von ainer alten ain Khreüzer 

geben, für ain neuen Egen Zahn zwen pfennig, für ainen zuez erloyen oder zespizen ain pfennig, 

für neues plech zemachen zwen pfennl. für ain altes ain pfennig. 

15tens Wann man gen ackher Schmidt, Sollen Sye Paurn ieder ain laib Brodt, die zween halb 

Paurn aber ins gsambt ainen, oder ieder absonderlich ain halben laib geben. Gleich wie nun 
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lestlichen oben vermeldt, daß Schmidt mit seiner handtarbeith ainige geverdte, gegen einem oder 

dem andern nit brauche, und ainigen Vleiß bey Vermeidung anderen gerichtlichen Einsehens nit 

sparn, Seindt hingegen Sye samentliche Ehehaffts genossen schuldig, und verbindten alles, 

obverstandtner massen an guet gereichten getraidt wie auch mit holz fährten Rodo (reverrendo = 

mit Verlaub) tungen, Veldtpauen, und all anders threulich zui laissten, und, zuverrichten, widerigen 

fahls man Ihme Schmidt zu dem Seinigen ebenfals Gerichtlich Verhelffen wurde. 

Zu Verkhundt dessen sein auf beeder thail bittliches anlangen zween gleichlauttente Ehehaffts 

brief aufgericht, mit meinem Freiherl. angeborenen Insigl / dener doch in all anderweg ohne 

schaden / verstettigt, und ieder Parthey ainer hievon zuegestölt worden. Geschehen den Neunten 

Monatstag September nach Christi Jesu allerheilligster geburth, Im ain Tausent Sechs Hundert 

Siben, und Achtzigsten Jahr. 

 

 

Transkription des Mittelhochdeutschen Textes in ein modernes 

Schriftbild, wobei der Inhalt möglichst originalgetreu erhalten 

blieb mittels ChatGPT  

 

Ehehafts Brief. An eine ehrbare Nachbarschaft und den Schmied zu Tegernbach be-

treffend. Dat. 9. September 1687  

Ich, Friedrich Peter Freiherr von und zu Hegnenberg genannt Düx, der Kurfürstliche 

Durchlaucht in Bayern Kämmerer, Kriegsrat und Pfleger zu Schrobenhausen, des 

Kaiserlichen gefreiten Gerichts Hirschberg Assessor ordinarius, dann Gemeiner 

hochlöblichen Landschaft mitverordneter Landsteurer Rentamt München. Verkünde 

hiermit, und in Kraft dieses, nachdem in vergangenen schwedischen Kriegszeiten ne-

ben anderen auch der Ehehaftsbrief einer ehrbaren Nachbarschaft zu Degerbach, dann 

meiner Ehehafts Schmiede, allda betreffend, abhanden gekommen und verloren ge-

gangen ist. Und also, weil ein Teil von Rechts wegen dem anderen zu reichen und zu 

tun schuldig sein sollte, immerdar sich stritt, und Irrsinn erhoben wurde, so ist auf 

mein Ersuchen, mit gnädiger Einwilligung, zwischen der genannten Nachbarschaft 

und dem Michael Bilmiss1 Ehehaft Schmied allda, wegen der Ehehaftsarbeit und 

Ehehaftslohn dagegen folgendes abgeredet und auf einen stetigen ewigen Frieden, 

falls der alte Ehehaftsbrief wieder zu Händen kommen sollte, ohne Nachteil beschlos-

sen worden: 

Erstens soll der Schmied und jeder seiner Nachkommen jedem ganzen Bauern einen 

halben Wagen mit neuem oder altem Eisen beschlagen oder einen alten auffüllen, ei-

nen halben Bauern aber, wie Wolf Gräyl Widenpaur und Hannsen Rauschmayr, 

 
1 lt. Kiening Genealogie: Pilmes Michael *02.09.1659 À08.10.1703 
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jeweils ein neues oder altes Rad gratis und umsonst mit neuem oder altem Eisen ver-

sehen, und allen insgesamt die Pflüge unterhalten. 

Zweitens sollen die Pferde ebenfalls umsonst beschlagen werden, die Hufnägel je-

doch vom Schmied bezahlt oder anderswo gekauft werden, wie es ihnen beliebt. 

Drittens soll ein Löhner, Luxenring, Büchsen, Körbe, wie auch ein Kessel oder Zin-

ken an einer Mistgabel und Mistgabel umsonst schweißen. 

Viertens soll jährlich ein neuer Schaufel gemacht oder ein alter ausgebessert werden, 

sowie eine Hacke gemacht oder ein alter ausgebrannt werden. 

Fünftens soll der Schmied in allen obgenannten Arbeiten allein seine Hand und 

Werkzeug anlegen, die Bauern jedoch Eisen, Stahl und Kohle selbst beisteuern. 

Sechstens soll jeder Schmied sich gegenüber den Ehehaftsuntertanen früh und spät, 

besonders während der Ernte, morgens und mittags, in der Schmiede befinden, ohne 

dass er irgendwelche Gründe braucht, und kein Pferd ohne Grund barfuß aus der 

Schmiede gehen lassen, und sich in allem so verhalten, dass man keine andere gebüh-

rende Einsicht zu tun haben müsste. 

Siebtens hingegen sollen die Ehehaftsgenossen ihm Schmied und seinen Nachkom-

men jährlich zu Martini an wohlgebrochenen Schrannen2 massigem Getreide reichen: 

Anna Neumayrin vom Hof, so der Schlosskapelle Spilisberg gültbar3 ist, vier Metzen, 

zwei Vierling Roggen, Adam Lämpel von seinem dem Kloster Altenmünster gültba-

ren Hof vier Metzen Roggen, Hans Paur von seinem dem Gotteshaus zu Paindlkhür-

chen4 stiftbaren Hof vier Metzen Roggen, Hans Hueber von seinem Altomünsteri-

schen Hof vier Metzen Roggen, Georg Meyger von seinem dem Kloster Fürstenfeld 

gültbaren drei Viertel Hof drei Metzen, drei Vierling Roggen, Veit Sedlmayr, so ins 

Kurfürstliche Landgericht Friedberg gehörig, von seinem Hof fünf Metzen Roggen, 

Wolf Gräyl von seinem halben Widenhof zwei Metzen, zwei Vierling Roggen, Hans 

Rauschmayr von seinem fürstenfeldischen halben Hof zwei Metzen, ein Vierling, ob-

genannte Anna Neumayrin, von der zur Frühmesse zu Bruck stiftbaren und von der 

Altomünsterischen Sölden5, wenn sie über Sommer gebaut werden, wie von anderen 

eigenen Äckern, von jeder Juchart6 ein Vierling Roggen, doch so gestaltet, dass im 

Fall, dass eines oder andere aus diesen beiden Sölden einseitig bemerkt und einge-

nommen werden, es in solchem Fall diese Sölden halber gleich anderen dergleichen 

des Ehehafts halber gehalten werden soll. 

 
2 Schranne: Markthalle, vor allem für Getreide, Getreidemarkt 
3 Gült, Gilt: alle Naturalabgaben (insbesondere Getreidegült) des Grundholden an den Grundherren 
4 Baindlkirch 
5 Sölde: Hofstätte; urspr. nur Wohnung, dann kleines bäuerliches Anwesen, Inhaber lebt vom Zuverdienst 
6 Juchert: Tagwerk = 3.407 qm 
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Achtens von jeder Juchart eigenen oder herrschaftlichen Zupachtäckern, als hin- und 

herfahrende Stücke, wenn solche über Sommer bebaut werden, sollen Inhaber dem 

Schmied zu gewohnlicher Martini Zeit ein Vierling Roggen reichen. 

Neuntens diejenigen aber, die außerhalb der Ehehaft, und nicht selbst mit Dienern 

versehen, sondern zum Ackerbau fremde Diener bedienen müssen, es seien eigene 

oder uneigene, fahrende oder zu ihren Gütern gehörige Äcker, von jeder Juchart, 

wenn solche über Sommer bebaut werden, ein Vierling Roggen, alles Augsburger 

Messerey. 

Zehntens soll jeder ganze Bauer zwei Holzfahrten ihm Schmied auf eine halbe Meile7 

Weges weit tun. 

Elftens jeder ganze Bauer drei, ein halber anderthalb Fuder, soll ausführen. 

Zwölftens sollen die obgenannten Bauern ihm Schmied jährlich eine Juchart mit Ha-

fer, und eine Juchart über Sommer in die vierte Art bebauen, die beiden halben Bau-

ern aber sollen dies jedes Mal eggen. 

Dreizehntens wenn der Schmied einem Bauern einen halben Wagen zieht oder einen 

alten auffüllt, ihm Schmied einen Tag zu essen geben. 

Vierzehntens wenn der Schmied einen Wagen bessert, von jeder neuen Besserung 

zwei, von einer alten einen Kreuzer geben, für einen neuen Eggenzahn zwei Pfennig, 

für einen zu verlöten oder zu spitzen einen Pfennig, für neues Blech zu machen zwei 

Pfennig, für ein altes einen Pfennig. 

Fünfzehntens wenn man zum Acker Schmied geht, sollen die Bauern jeder ein Laib 

Brot, die beiden halben Bauern aber insgesamt einen, oder jeder einzeln einen halben 

Laib geben. Wie nun letztlich oben erwähnt, dass der Schmied mit seiner Handarbeit 

einige Gewerke, gegenüber einem oder dem anderen nicht brauchen, und keinen 

Fleiß bei Vermeidung anderer gerichtlicher Einsicht sparen soll, sind hingegen die 

sämtlichen Ehehaftsgenossen schuldig und verbunden, alles obverstanden gemäß an 

gut gereichtem Getreide sowie mit Holzfahrten, Reveren, Feldbau und allem anderen 

treulich zu leisten und zu verrichten, im Gegenzug wird man ihm Schmied zu seinem 

Recht ebenfalls gerichtlich verhelfen. 

Zur Verkündung dessen sind auf beiderseits bittliches Anliegen zwei gleichlautende 

Ehehaftsbriefe aufgerichtet, mit meinem Freiherrlichen angeborenen Siegel / denen 

jedoch in jeder anderen Weise ohne Schaden / verstätigt, und jeder Partei einer hier-

von zugestellt worden. Geschehen den neunten Monatstag September nach Christi 

Jesu allerheiligster Geburt, im eintausendsechshundertsiebenundachtzigsten Jahr. 

  

 
7 Meile: Längenmaß; entspricht 7,4204 km 
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Protokoll eines Rechtsstreites zwischen dem Althegnenberger Schmied 

und einem Bauern über Ehaftsrechte und -pflichten 
Quelle:  ĂDie Schmiede von Althegnenberg, 400 Jahre im Besitz der Familie Ostermeirñ  

von Toni Drexler  Seite 34: 

Protokoll in Sachen  

Mathias Ostermayr, Hufschmied von Althegnenberg gegen Augustin Glück, Melchbauer allda 

Wegen Ehehafts-Rückständen. 

Abgehalten zu Hofhegnenberg den 24. Mai 1837 

Präs: Der Gräflich von Hegnenbergische Patrimonialgerichtshalter Seebauer 

Zeugen: Vinzenz Hamerl, Schäfler bey dem herrschaftl. Bräuhause und Josef Wölzmüller, Gsod-

schneider bey der herrschaft. Oekonomie. 

 

Vorstehender Ostermayer erscheint persönlich, und trägt vor: Augustin Glück hat mir schon seit 3 

Jahren keinen Ehehaftslohn mehr verreicht, derselbe hat Ehehaftsbriefmäßig alljährlich ï Schl.6 

Metzen 2 Vierling Roggen im Augsburger Maaß, 8 Metzen auf 1 Münchner Schäffel gerechnet 

bebst anderen Naturalien an Brod, und Mehl, wie der Ehehaftsbrief besagt, mir zum Ehehafts-Lohn 

zu verreichen, und ich bitte daher, daß Glück zur Entrichtung des rückständig- dreijährigen Ehe-

hafts-Lohnes ad. 2 Schäffel 2 Metzen 1 ¾ Vierlich Roggen angehalten werde. 

Der heute persºnlich erschienene Augustin Gl¿ck erinnert entgegen: ĂIch habe bey dem Schmied 

Mathias Ostermair schon seit 3 Jahren nicht mehr gearbeitet, und habe ihm daher auch keinen 

Ehehaftslohn mehr verreicht. Derselbe hat mir nicht recht gearbeitet und deshalb war ich bemüsi-

get, aus der Arbeit bei ihm auszustehen. Ich muß den Schmid, bei dem ich jetzt arbeite, vollständig 

bezahlen, und solle ich auch noch dem Schmied Ostermair den Ehehaftslohn verreichen, so 

müßte ich doppelt bezahlen, und die Unkenntniß des Letzteren büssen. Ich kann daher dem 

Schmid Mathias Ostermair den geforderten Ehehafts Lohn nicht entrichten. 

Sollte ich aber wirklich demselben die Ehehafts-Reichniß entrichten müssen, so muß ich darauf 

antragen, daß demselben dasjenige, was derselbe in der Ehehaft arbeiten muß, abgezogen 

werde. 

Vergleich hierauf 

1. Augustin Glück verpflichtet sich hiermit dem Schmied Mathias Ostermair an dem rückständigen 

Ehehafts-Lohn für die letzt verflossenen 3 Jahre jährlich 4 Metzen 2 Vierling Roggen zu entrichten, 

und den hiernach treffenden Betrag sogleich zu entrichten, wenn ihm die weiteren jährlichen 2 

Metzen nachgelassen werden und erbiethet sich 

2. wieder bei dem Schmid Mathias Ostermair zu arbeiten, und demselben von jetzt an wieder alle 

Jahre den Ehehaftsbriefsmäßigen vollständigen Lohn zu verreichen, wenn ihm der Schmied Oster-

mair die Arbeit recht macht. 

3. Mathias Ostermair nimmt diese Offerte des Augustin Glück hiermit an, verspricht, demselben mit 

allem Fleiß zu arbeiten, und verhofft, daß er demselben recht arbeiten werde; er erklärt dabey, daß 

es aber sein freier Wille seye, daß er dem Glück einen Nachlaß an der rückständigen Ehehaft be-

williget habe, da es keine Schuldigkeit gewesen wäre, demselben dafür etwas nachzulassen, daß 

er in der Ehehaft etwas arbeiten müsse; er seye nur verbunden, einige Schmiedarbeit in der Ehe-

haft i.c. gratis zu machen, wenn ihm solche Arbeit zum Machen gegeben werde, aber wenn sie 

ihm in die Arbeit nicht gegeben wird, nicht schuldig seye, dafür einen Ersatz zu leisten ï er habe 

sich daher nur aus ganz freien Willen, und vorzüglich in der Betrachtung zur Bewilligung eines 

Nachlasses entschlossen, weil sich auch Glück billig, und gerecht bezeugt, und wieder bei mir in 

die Arbeit einzutreten entschlossen habe. 
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4. Erklärt Ostermair noch, daß es künftig wieder bei dem Ehehaftsbrifsmäßigen Lohn wie sich 

Glück bereits dazu verpflichtet hat, verbleiben, und ihn Solcher alle Jahre abgereicht werden 

müsse. 

Womit beschlossen, vorgelesen, genehmiget, und zur Bestättigung unterzeichnet worden. 

Mathias Ostermair 

Augustin Glück 

Zeugen 

Vinzenz Hammerl 

Joseph Wölzmiller 

Verfügung 

Der abgeschlossene Vergleich wird hiermit amtlich bestätiget, und beide Theile beauftragt, densel-

ben genauest zu erfüllen. Actum, et supra. Gräflich von Hegnenbergisches Patrimonialgericht Hof-

hegnenberg Seebauer Grhtsh. 

 

Ehaftschmiede in Sirchenried: Hier waren die Bezüge und Verpflichtungen 

im Kataster eingetragen. 
 

  



» Seite 16 von 100 « 

  



» Seite 17 von 100 « 

Pressespiegel zum Schmiedehandwerk der Ostermeirs 
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